
Paniktürverschluss mit Betätigungsstange

HEWI Panikstangen und -griffe sind nach Norm DIN EN 1125 in die Kategorie Notausgangsverschluss TYP A und B eingestuft.
HEWI Panikstangen und -griffe sind geprüft und zertifiziert. 
Für die Kombinationen mit Schloss- und Schließblechserien sind folgende Produkte zugelassen:

PS111X...      PS160X...

HEWI hat bei den Panikstangen mit folgenden Schlosspartnern eine Zertifizierung durchgeführt:
Assa Abloy, BKS, BMH, Fuhr, GEZE, Grundmann, KFV, DOM oder Wilka. 

DIN-Richtungen bei Panikstangen

Standflügel DIN Rechts  Gangflügel DIN Links

Technische Information | DIN EN 1125

HEWI zertifizierte Paniktürverschlüsse sind mit 
folgendem Symbol gekennzeichnet:

Die entsprechenden Zertifikate stehen Ihnen bei   
den Schlossherstellern sowie HEWI zur Verfügung.

AUSZUG AUS DIN EN 1125

1 Nutzungskategorie 3 = hohe Nutzung

2 Dauerfunktionstüchtigkeit 6 = 100.000 Prüfzyklen
7 = 200.000 Prüfzyklen

3 Türmasse 5 = ≤ 100 kg
6 = ≤ 200 kg
7 = > 200 kg

4 Einsatz in Rauch- und
Feuerschutztüren

0 =  nicht für die Verwendung an Feuer- / Rauchschutz- 
türen zugelassen

A =  geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren 
auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1

B =   geeignet für die Verwendung an Feuer- / Rauch-
schutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach 
EN 1634-1

5 Sicherheit von Personen 1 = höchste Klasse

6 Korrosionsverhalten 3 =   96h DIN EN 1670
4 = 240h DIN EN 1670

7 Einbruchschutz 2

8 Überstand Beschlag 1 ≤ 150 mm
2 ≤ 100 mm

9 Betätigungsart A = Griffstange
B = Druckstange

10 Anwendungsbereich 
der Tür

A = ein- und zweiflügelige Tür, Gang- und Standflügel
 B = nur einflügelige Tür
C = zweiflügelige Tür nur Standflügel



DIN EN 1125 | Technische Information

HINWEISE ZU DIN EN 1125

Gegenbeschlag zur Panikstangenbefestigung

Gegenbeschläge bestehen aus einem Blindschild (1) und einem Türdrücker 
mit Schild 219... (2) zur Gegenverschraubung der Panikstange.
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Relevante DIN Normen

DIN EN 1906
Schlösser und Baubeschläge
– Türdrücker und Türknäufe –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung
EN 1906:2010

DIN EN 1670
Schlösser und Baubeschläge
– Korrosionsbeständigkeit –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung
EN 1670:2007

DIN EN 1627
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Anforderungen und Klassifi-
zierung; Deutsche Fassung
EN 1627:2011

DIN EN 1628
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit
unter statischer Belastung;
Deutsche Fassung
EN 1628:2011

DIN EN 1629
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit
unter dynamischer Belastung;
Deutsche Fassung
EN 1629:2011

DIN EN 1630
Fenster, Türen, Abschlüsse
– Einbruchhemmung –
Prüfverfahren für die Ermitt-
lung der Widerstandsfähigkeit
gegen manuelle Einbruchver-
suche; Deutsche Fassung
EN 1630:2011

DIN 18257
Baubeschläge
– Schutzbeschläge –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

Ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit möchten wir Ihnen
einige relevante DIN Normen
im Zusammenhang mit
unseren Produkten für
Fenster und Türen nennen.

DIN 18273
Baubeschläge
– Türdrückergarnituren
für Feuerschutztüren und
Rauchschutztüren –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen und Prüfungen

DIN 18250
Schlösser
– Einsteckschlösser für
Feuerschutz- und Rauch-
schutztüren

DIN 58125
Schulbau
– Bautechnische Anforde-
rungen zur Verhütung von
Unfällen

DIN EN 1303
Baubeschläge
– Schließzylinder für
Schlösser –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung
EN 1303:2005

DIN 18101
Türen; Türen für den Woh-
nungsbau; Türblattgrößen,
Bandsitz und Schlosssitz;
Gegenseitige Abhängigkeit
der Maße

DIN 18255
Baubeschläge
– Türdrücker, Türschilder
und Türrosetten –
Begriffe, Maße, Anforde-
rungen, Kennzeichnung

DIN 4102-5
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen;
Feuerschutzabschlüsse,
Abschlüsse in Fahrschacht-
wänden und gegen Feuer
widerstandsfähige Vergla-
sungen;
Begriffe, Anforderungen
und Prüfungen

DIN 4102-8
Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen
– Teil 8: Kleinprüfstand

DIN 18095-1
Türen; Rauchschutztüren;
Begriffe und Anforderungen

DIN 18095-2
Türen; Rauchschutztüren;
Bauartprüfung der Dauer-
funktionstüchtigkeit und
Dichtheit

DIN EN 179
Schlösser und Baubeschläge
– Notausgangsverschlüsse
mit Drücker oder Stoßplatte
für Türen in Rettungswegen –
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung
EN 179:2008

DIN EN 1125
Schlösser und Baubeschläge
– Paniktürverschlüsse mit
horizontaler Betätigungs-
stange für Türen in Rettungs-
wegen – 
Anforderungen und Prüfver-
fahren; Deutsche Fassung
EN 1125:2008

DIN EN 1634-1
Feuerwiderstandsprüfungen
und Rauchschutzprüfungen
für Türen, Tore, Abschlüsse,
Fenster und Baubeschläge
– Teil 1: Feuerwiderstands-
prüfungen für Türen, Tore,
Abschlüsse und Fenster;
Deutsche Fassung
EN 1634-1:2014

DIN EN 1125

Für Notausgänge, an welchen mit Paniksituationen zu rechnen
ist, sind Panikbeschlagkombinationen (Schloss, Schließblech
und Stangengriff) nach der Norm einzusetzen.

Und zwar überall dort, wo mit hohem Publikumsverkehr in
Verbindung mit einer örtlichen Unkenntnis der räumlichen
Gegebenheiten zu rechnen ist.

Im Panikfall strömen Personen zu den Notausgängen, diese
Menschenmassen drücken gegen die Türen. In dieser Situa-
tion müssen die Notausgänge mit den dementsprechenden
Panikbeschlägen, durch Druck auf die Panikstange, sofort
nach außen öffnen.

Panikbeschlagkombinationen müssen, gemäß der Norm
EN 1125, als funktionale Einheit entsprechend geprüft und
zertifiziert sein.

Leider gehen die Anwendungshinweise der Bauregelliste ge-
nauso wenig wie die EN 179 und die EN 1125 selbst auf die
Frage ein, ab wann genau eine Tür als Paniktür gilt und ab
wann demnach die EN 1125 angewendet werden muss. Wir
sind der festen Überzeugung, dass die letzte Entscheidung,
wo sinnvollerweise ein Panikstangenbeschlag anzubringen ist,
beim Architekten / Planer liegen sollte – in Abstimmung mit der
zuständigen Baubehörde versteht sich.

Auszug aus den einschlägigen Gesetzen (StGB):

§ 319 Baugefährdung

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues
oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein an-
erkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder
Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder
Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vor-
habens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen
oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die
allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und da-
durch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet.

(3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstra-
fe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 handelt und die Ge-
fahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Notausgänge mit Paniksituation nach DIN EN 1125
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